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z. B. Hebewe rkzeuge, Leute der ßahn, zur Verfügung. Anders dage
gen vo r der Behausung des Empfängers. Würde der ~pcditeu r z,um 
Abladen der Schwergüter Arbeitskräfte oder Maschinen mitsenden 
müssen, so könnte die AbTeil ung nicht für den allgemein eingefüh rten 
billigen Rollgeldsatz gemacht werden. Das Mitfüh ren von Arbeits
kräften und Masch inen i> t aber nicht notwendig, da die Empfä nge r 
von Schwergütern normaler Weise die erforderli chen Hilfskräfte 
und Maschin en zur Hand haben. Fabriken z. B. besitzen Krähnc und 
reichlich Arbeiter zur Ernpfangnahme der schweren Waren; selbst für 
Lokomotiven und Dampfkessel stehen diese zur Verfügung. Kauf
leu te haben ci n geübtes Lagerpersonal, das mit der Behandlung der 
für sie bestimintern Güter aus jahrelange r .Ue bung genau Bescheid 
weiß. Die Empfäng er lassen deshalb dur ch i h r Per s 0 n a I die Güter 
vom Ro ll wagen absetzen und in das L'.l-ger tragen. Daß der Kutscher 
des Rollfuh runternehme rs dabei behilflich ist. ergibt sicli aus den Um'" 
s tänden, ändert abe r an der ' lia ft ung des Rollfu hrunterneh mers nich ts; 
denn nach § 429 HOB. dauert die Haftung des Frachtfüh rers nur bis zu r 
Ablieferung. Sie fin det bei den Schwergü tern auf dem Ro ll wagen 
statt. Verweigert eier Empfänger die Annahme di eser Güte r, so hat 
er dies zu erk läreu, wen n '.die Güter noch auf dem Roll wagen li egen. 
O rdnet ~r die Abladung an , so hat er damit die Annahme des Gu tes 
·erklärt. 

Wie und wohin das Gut abzusetzen lIud abzutragen ist, unterliegt 
der jeweiligen besonderen Anordnung des Empfängers, er hat diesen 
Tei l der Bewegung des Gutes zu leiten. All es das spricht dafü r, daß er 
auch die Ve rantwortlichkeit hierfü r trägt. .vgl. Senckpiehl in der 
Sped,- und SChiff.-Ztg. 1911 Nr . . 17: ' 

" Ist der Rollhutseher darüber hinaus tät ig. indem er die Güter .auf 
Wunsch des Empfängers weiter vom Wagen in das Haus und in die ge
wimschten Stodtwerke schafft, so ist Hir diese Tätigkeit der Spediteur 
nicht mehr vera:ntwortlich. Es liegt hier -eine aus Kulanz gewöhrte Mehr
leistung vor, die der Spediteur nicht vergütet erhält und ftlr die er 
darum auch nicht haftet. Das Risiko der Mehrleislung trägt der Emp
fänge r." 

Ausschlaggebend fü r die Haftung ist also nicht, wessen Leute bei 
der betreffenden Beförderung betei ligt sind . Hat z. B. der Empfänge r 
ni cht die erforderli chen Hilfskräfte zur Hand, um ein Out vom Roll 
wagen in den Spekher zu schaffen .und ersucht er den Rollku tscher 
ull d den Wagen begleiter daru111 , so w ird du rch di ese von den Leuten 
des Spediteu rs ge:leistete Mehrarbeit di e H artung des Sp.edi teurs 
kei neSfalls erweitert Die Leute treten \durch das Ers uchen de 
Empfängers gewisst!rmassen in den Dienst des Empfängers. Sie we rden 
" Leute des Empfängers". 

Vgl. Senckpiehl, Haftung für fremde Angestellte in der Sped.- und 
Schiff.-Ztg. 1911 NI". 50 S. 674. 
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